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AKTUELLE ABSATZWIRTSCHAFT

Preisdiskriminierung und W ettbewerbsregeln
Dr. B runopietz, Saarbrücken

D as zur Zeit von Interessenvertretern des mittel- 
ständischen Handels angestrebte Verbot der Preis

diskrim inierung und die Bemühungen um die Sdiaffung 
von W ettbew erbsregeln berühren den Kern unseres 
W irtsdiaftssystem s. Mit diesem Beitrag soll überprüft 
werden, ob durdi die angestrebten wettbewerbspoliti
sdien M aßnahmen einerseits das Ziel der Interessen
vertre ter erreid it werden kann und ob andererseits 
durdi Realisierung dieser Maßnahmen vom über
geordneten sozialökonomisdien Standpunkt aus erstre
bensw erte W andlungen eintreten.

WETTBEWERBSPOLITIK UND STRUKTURPOLITIK

Zunädist ist darauf hinzuweisen, daß wettbewerbs- 
politisdie M aßnahmen strukturpolitisdie W irkungen 
haben. Sie w irken auf die Zahl der Betriebe, auf 
die Größe der Betriebe, aber audi auf deren Standort 
oder deren Tedinisierung.

So steht bei dem derzeitigen Bemühen um ein 
Preisdiskrim inierungsverbot und um W ettbew erbs
regeln w eniger das Interesse an einer Lösung der lau
fenden Preisgestaltungsproblem e zwisdien den U nter
nehm en im V ordergrund als vielmehr das Interesse 
an strukturpolitisdien Wirkungen, insbesondere die 
Hoffnung auf erhaltungsinterventionistisdie W irkun
gen. Man könnte fragen, ob direkte strukturpolitisdie 
M aßnahmen zur Erreidiung der erhaltungsinterven- 
tionistisdien Ziele nidit geeigneter sind, z. B. die 
Zulassungsgesetzgebung als das härteste der in diesem 
Zusammenhang zu nennenden Instrumente. Zunädist 
w äre dann zu prüfen, von weldiem Standpunkt aus 
und in weldiem Ausmaß diese strukturpolitisdien 
M aßnahmen überhaupt wünsdienswert sind. Für die 
Realisierung einer mittelständisdien Strukturpolitik, 
v/ie sie etwa in den sozialphilosophisdien Konzep
tionen von Röpke zugrundeliegt, ist es heute teilw eise 
bereits zu spät, d. h. bestimmte Eingriffe, die vor 
etwa 15 Jahren  nodi in der gewünsditen Riditung 
w irksam  gewesen wären, haben bei der derzeitigen 
W irtsdiaftsstruktur nidit mehr die W irkungen, die 
sie früher gehabt hätten.

H ätte man aus metaökonomisdien Gründen ernsthaft 
beabsiditigt, die Zahl der wirtsdiaftlidi selbständigen 
Entsdieidungseinheiten (im Handel) sehr groß oder 
etw a gleidi groß zu halten, dann hätte man die Ent- 
w idilung von Freiwilligen Ketten und Einkaufsgemein- 
sdiaften w ie audi das Unternehmenswadistum mit 
Instrum enten verhindern müssen, die dem sozialmarkt-

wirtsdiaftlidien System als nidit konform angesehen 
werden. )̂

Direkte Maßnahmen der Strukturpolitik stehen hier 
nidit zur Diskussion. Es sollte jedodi auf zwei 
Punkte aufmerksam gem adit werden:
□  Preisdiskriminierungsverbot und W ettbewerbs

regeln können zwar, müssen aber nidit erstrebte 
strukturpolitisdie W irkungen haben, 

n  Die Beurteilung etwaiger strukturpolitisdier W ir
kungen hat unter Zugrundelegung von heute 
realisierten und nidit von längst vergangenen 
strukturellen Gegebenheiten zu erfolgen.

DAS VERBOT DER PREISD ISKRIM IN IERUNG

W enn etwas verboten werden soll, muß der als redits- 
v/idrig zu erklärende Tatbestand abgegrenzt werden. 
Der Begriff der Preisdiskriminierung ist jedodi kei
neswegs eindeutig geklärt. In allgem einer Abgren
zung werden unter Preisdiskriminierung untersdiied- 
lidie Preise eines Unternehmens bei Verkäufen von 
W aren gleidier Q ualität in gleidien Mengen am glei- 
dien Ort und zur gleidien Zeit verstanden. Diese 
Definition erwedit zwar den Eindruck der Vollständig
keit und Praktikabilität, genauere Analysen zeigen je 
doch bedeutende Unzulänglichkeiten, wie w eiter unten 
nachzuweisen ist.

Wesentlich globaler ist die folgende Abgrenzung; Die 
Preisdiskriminierung beruht auf einer „sachlich un
gerechtfertigten" untersdiiedlichen Behandlung von 
Abnehmern bei als gleich angenommenen Leistungen, 
bzw. auf einer „sadilidi ungereditfertigten" gleidien 
Behandlung bei als untersdiiedlidi angenommenen 
Leistungen. Der Begriff des „sachlich Ungereditfertig
ten" ist ein zentraler Punkt in der Diskussion um die 
Preisdiskriminierung. Bei einer Abgrenzung w ird vom 
Gefühl der Abnehmer ausgegangen, d. h. davon, 
daß die Abnehmer eines Lieferanten sich im Hinblick 
auf gleidie Einkäufe anderer Abnehmer als gleidi 
oder ungleidi empfinden. Der „diskriminierte“ Ab
nehmer fühlt sidi gegenüber anderen Abnehmern 
benaditeiligt. Die Kriterien für Gleichheit und Un
gleichheit werden oft aus der zuerst genannten De
finition zu gewinnen versucht.

1) V gl. B runo  T i  e  t  z : N eu e  E in k a u fsz e n tre n  u n d  tra d itio n e lle  
G esch äftsze n tren . D ie E rsch e in u n g sfo rm en  d e r  D isk o n te r  u n d  der 
ü b rig e  L a d en e in z e lh a n d e l. V o r tra g  g e h a lte n  v o r  dem  B eira t 
fü r F ra g e n  d e s  g e w e rb lid ie n  M itte ls ta n d e s  be im  B u n d esm in is te 
rium  fü r V /irtsch aft am  11. M ärz  1965.
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Keine Diskussion über die Preisdiskriminierung kann 
auf eine Abgrenzung gegenüber der Preisdifferen
zierung verziditen. Die Preisdifferenzierung wird 
nicht in  erster Linie vom Abnehmer aus gesehen, 
sondern vom A nbieter aus; sie wird vom Anbieter als 
ein zulässiges Instrument der Preissetzung in einer 
W ettbewerbswirtschaft betrachtet. Dabei kann ein 
A nbieter die Abnehmer, die sich als gleich oder ähnlich 
empfinden, sehr unterschiedlich beurteilen. Der Be
griff der „gleichen Leistung" im oben abgegrenzten 
Sinne ist daher genau zu analysieren.

Bei der derzeitigen wettbewerbspolitischen Diskussion 
spielt der Begriff des Leistungswettbewerbs eine große 
Rolle. Nichtleistungswettbewerb liegt vor, wenn in 
der Preispolitik
□  der H ersteller von sich aus Abnehmer bei der 

Setzung der Verkaufspreise diskriminiert
□  der Händler den H ersteller beim Einkauf zur 

Diskriminierung gegenüber anderen Abnehmern 
veranlaßt

□  der Händler (und Hersteller?) durch (vorüber
gehende) Preisunterbietung im Verkauf Mitkon
kurrenten zu verdrängen trachtet, d. h. im V er
gleich zu den Konkurrenten (vorübergehend) zu 
wesentlich niedrigeren Preisen anbietet.

Somit weisen die Begriffe des Leistungswettbewerbs 
und der Preisdiskriminierung eine horizontale und 
eine vertikale Komponente auf.

DIE VERTIKALE PREISD ISKRIM IN IERUNG

Preisdiskriminierung und Preisdifferenzierung sind 
zwisdien den verschiedensten M arktpartnern möglich, 
so zwischen H ersteller und Handel, zwisdien Groß
handel und Einzelhandel und zwischen Einzelhandel 
und Konsument. Je  nach der Stellung der M arktpartner 
in der H andelskette ergeben sich unterschiedliche be
triebswirtschaftlich wie gesamtwirtschaftlich relevante 
Probleme.

Probleme der Abgrenzung

Um zu prüfen, ob ein Unternehmer heute Preisdis
kriminierung und Preis d i f f e r e n z i e r u n g  unter
scheiden kann, sei als Beispiel der Standpunkt eines 
H erstellers eingenommen, der an viele Kunden ab
setzt. Ein H ersteller unterscheidet seine Kunden zu
nächst nicht nach deren Gesamtabsatz und damit deren 
Gesamtm arktanteil in einem bestimmten Sortiment, 
sondern nach den Mengen, die die einzelnen Kunden 
von ihm beziehen. Auch wenn die Bezugsmengen je 
Periode (Jahr) von zwei Kunden, z. B. von einem 
Filialunternehmen und von der Zentrale einer Frei
willigen Kette oder Genossenschaft, mit gleichem Ge
samtumsatz bei dem hier betrachteten Hersteller gleich 
sind, dann können u. a. bei diesen beiden Kunden ab
weichen:
□  die Ordertermine
□  die Lieferungszeitpunkte
□  die Lieferungsorte
□  die Lieferungsmengen je Lieferung

□  die Eigenarten des Kaufvertrages, z. B.
— spezifizierte Festabnahme der gesamten Menge
— Rahmenvertrag ohne Spezifizierung der zu lie

fernden W aren
— Festabnahme einer Teilmenge der W aren mit 

terminlicher Verpflichtung zur Nachlieferung, 
jedoch freibleibend bei Bedarf.

W ird angenommen, daß es bei allen bisher erwähnten 
Merkmalen keine Unterschiede zwischen den beiden 
Abnehmern gibt, dann kann der H ersteller ein Groß
unternehm en mit Filialen (Typ A) oder eine Einkaufs
gemeinschaft oder Freiwillige Kette doch noch un ter
schiedlich behandeln. Gerade diese Abweichungen sind 
wichtig, weil sie häufig im Zentrum der Diskussion 
stehen. Die aktiven Verkaufskosten, die der Lieferant 
(Hersteller) für die beiden Kunden des Typs A bzw. 
des Typs B aufzuwenden hat, können trotz gleichen 
M engenabsatzes je  Abnehmer große Unterschiede auf
weisen. W ährend ein straff geführtes Großunterneh
men die W aren über seine Filialen reibungslos an den 
Konsumenten heranführt, sind im anderen Falle 
(Typ B) u. U, Besuche, Beratungen oder W erbemaß
nahmen bei den Einzelhandelsunternehmen zwingend, 
um den mit der Einkaufsgemeinschaft oder Freiwilligen 
Kette getätigten Rahmenabschluß in der vorgesehenen 
Menge ausführen zu können. Diese unterschiedlichen 
Leistungen, die der H ersteller für ein G roßunterneh
men auf der einen Seite oder für eine Einkaufsge
meinschaft auf der anderen Seite zu erbringen hat, 
sind bei einer ökonomisch relevanten Abgrenzung der 
Preisdiskriminierung und des Leistungswettbewerbs 
zu berücksichtigen.
W ird angenommen, daß auch die aktiven Verkaufs
kosten für ein Großunternehmen und für die Einkaufs
gemeinschaft gleich sind, dann können trotz gleicher 
Bezugsmengen bei den Abnehmern Unterschiede im 
W arengruppenm arktanteil bestehen. Der H ersteller ur
teilt nach den M arktanteilen, die ein Abnehmer bei 
ihm bezieht. )̂ Zur Erläuterung sei ein Beispiel aus 
dem Lebensmitteleinzelhandel herangezogen. Das 
Großunternehmen (Typ A) bezieht das gesamt im 
Sortiment geführte Laugengebäck bei einem Hersteller. 
Die Einkaufsgemeinschaft (Typ B) führt Laugenge
bäck von drei Herstellern. Beide beziehen von dem 
hier betrachteten H ersteller in einer Periode eine gleich 
große W arenmenge. Bei der Lösung der Preisstellungs
probleme wird der H ersteller in solchen Fällen die 
künftige Entwicklung der beiden Abnehmer allgemein 
und unter Beachtung der von ihm vertriebenen W aren 
zu berücksichtigen versuchen. Je  nach dem wie der 
Hersteller die langfristige Geschäftsentwicklung b e
urteilt, wird er der Einkaufsgemeinschaft (Typ B) oder 
dem Filialunternehmen (Typ A) den niedrigeren Preis 
gewähren. Sobald die M arktverhältnisse komplizierter 
werden, können die H ersteller aufgrund unvollkom
mener Information über künftige Entwicklungen ge
genüber vergleichbaren Abnehmern sehr unterschied
lich Vorgehen.

Wie sollen dann Diskriminierungen festgestellt w er
den? Für einen H ersteller sind neben einer Gleichheit

2) A b w e id ie n d e  W a re n g ru p p e n a n te ile  w are n  b e i d en  b e re i ts  e r 
w ä h n te n  P räm issen  n id i t  a u s g e s d ia lte t .
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von Q ualität, Menge, O rt und Zeit und neben den be
reits erw ähnten Einflußgrößen nodi viele andere M erk
male von Bedeutung;
□  die Bonität des Abnehmers
□  die Dauerhaftigkeit der Gesdiäftsverbindung
□  die künftige Erfolgserwartung
□  die Abnahme im Sortiment, d. h. der Fall des 

g leidizeitigen Einkaufs mehrerer W aren.

W eitere Probleme erw adisen aus der M ehrstufigkeit 
der V erbundgruppen im Handel. Wenn der H ersteller 
Zugang zu den Einzelhandlungen der Einkaufsgemein- 
sdiaft hat, kann  es für ihn günstiger sein, mit den 
Einzelhändlern d irekt abzusdiließen und nidit an die 
Zentrale der Einkaufsgemeinsdiaft oder die einzelnen 
Einkaufsgem einsdiaften (die Großhandelsebene ist in 
der Regel zweistufig) zu verkaufen. Der H ersteller 
könnte in  diesem  Falle von der Zentrale sogar be
wußt einen vergleidisw eise hohen Preis fordern, um 
aus irgendw eldien  Gründen im direkten Kontakt mit 
den Einzelhändlern zu bleiben. Bei Großunternehmen 
mit einer dispositiven Versdimelzung von Groß- und 
Einzelhandelstätigkeit (Typ A) sind die Abnehm erbe
ziehungen strukturell anders zu werten als bei Ab
nehm ern des Typs B.

Unter diesen A spekten dürfte audi der F u n k t i o n s 
r a b a t t  in einem neuen Lidit ersdieinen, d. h. es 
sprid it v ieles dafür, daß Funktionsrabatte teilweise 
diejenigen erhalten, die nidit die Funktionen erfüllen, 
d ie zur Gewährung des Rabattes Voraussetzung sind. 
Die klassisdie Differenzierung in institutioneilen Groß
handel und institutioneilen Einzelhandel verm ag die 
un tersdiiedlid ie Tiefe des Leistungsniveaus unter- 
sdiiedlidi großer Unternehmen nidit zu erfassen. M itt
lere und große Einzelhandelsunternehmen erfüllen teil
w eise m ehr Großhandelsfunktionen als kleine insti
tu tionelle Großhandlungen.

Letztlidi m ündet die Frage der Preisdiskriminierung 
in die Problem atik der selektiven Absatzpolitik und 
der M arktsegm entierung. Die s e l e k t i v e  A b 
s a t z p o l i t i k  besteht in der Bevorzugung und S tär
kung „guter" Kunden, mit denen der Lieferant lang
fristig zusam m enzuarbeiten hofft, und in der Benadi- 
teiligung durch „Mitlaufenlassen" oder „Diskriminie
rung" der Kunden, in die der Lieferant wenig V er
trauen  setzt. Die M a r k t s e g m e n t i e r u n g  steh t 
dagegen un ter dem A spekt der Aussdiöpfung unter- 
sdiiedlidi strukturierter Märkte. Audi das Tankstellen
beispiel, oft als typisdier Fall der Diskriminierung 
herausgestellt, kann im betriebswirtsdiaftlidien Sinne 
als M arktsegm entierung aufgefaßt werden: Große 
M ineralölgesellsdiaften verwenden Produktionsspitzen 
zur U nterbietung eigener Vertragshändler, die die 
Preisbindung einhalten müssen, durdi Lieferung an 
Cash-and-Carry-Läger, Behörden sowie G roßunterneh
men. Gerade das Grenzkostendenken fördert soldie 
M arktspaltungen. )̂

Aus diesen Überlegungen folgt, daß die M ehrfadipreis- 
liste von Produzenten eine betriehswirtsdiaftlidie Be-

3) V g l. B runo  T  i e t  z : K o n su m en t und E in ze lh an d e l. S tru k tu r-  
W an d lu n g en  in  d e r  B u n d e s re p u b lik  D eu tsd ilan d  v o n  1950 b is  1975. 
F ra n k fu r t  am  M ain  1966, S. 44 ff.

reditigung hat. W eiter muß man sidi darüber im kla
ren sein, daß in  bestimmten Bereidien, z. B. bei Ober
bekleidung, die Preisbildung vom Verkaufspreis aus 
erfolgt. Es gibt also keine Preisliste, bevor bekannt 
ist, in weldiem Umfange w eldie Modelle geordnet 
werden.

W ie soll die Preisdiskriminierung sdiließlidi von 
D i s p o s i t i o n s f e h l e r n  abgegrenzt werden? Sol- 
die Dispositionsmängel — abgesehen von Sdilußver- 
kaufswaren — gibt es in Industrie und Handel. Man 
kann nicht alles zu dem ex-ante festgelegten Preis 
absetzen, und zwar nicht nur bei verderblidien W aren, 
die zu jeder Tageszeit unterschiedliche Preise haben 
können. Es bleibt offen, wie die Grenze zwischen 
Preisdiskriminierung und Preisdifferenzierung gewon
nen werden soll.

Die W irkungen eines Verbots

W irkungen lassen sich nur dann feststellen, wenn 
die Einflußgröße klar definiert ist. Da die den Dis
kussionen zugrundeliegende Abgrenzung unbefriedi
gend ist, muß auch eine Analyse etwaiger W irkungen 
eines darauf beruhenden Preisdiskriminierungsverbots 
vage und unpräzise bleiben. Durdi ein Verbot der 
Preisdiskriminierung unter Zugrundelegung der ein
gangs herausgestellten Definitionen besteht die Ge
fahr, das bestehende Preisstellungssystem mehr oder 
minder weitgehend außer Kraft zu setzen.

W enn man auf die empirische Relevanz der Ansätze 
der mikroökonomisdien Theorie vertraut, dann läßt 
sidi die A rbeitsteilung zwisdien Industrie und Handel 
wie folgt begründen: H ersteller schalten dann Han
delsunternehmen ein, wenn durch den eigenen 
Vertriebsapparat keine zusätzlichen Gewinne erw artet 
werden können. Handelsunternehmen besdiränken sidi 
dann auf den Absatz fremdbezogener W aren, wenn 
die Eigenproduktion keine zusätzlichen Gewinne ver
spricht. Durdi eine exogen beeinflußte Fixierung von 
Preisen wird dieser Mechanismus beeinträditigt. Ge
wisse W irkungen sdieinen in der Praxis nachweisbar: 
In den USA waren z. B. nach dem Zweiten W eltkrieg zur 
Umgehung der Preiskontrollen vertikale Konzentra
tionsvorgänge an der Tagesordnung. Produzenten 
wurden im Handel tätig und Handelsunternehmen 
nahmen verstärkt die Eigenherstellung von W aren 
auf. Audi bei Rohstoffkartellen neigen die Abnehmer 
dazu, in die Produktion auszuweichen, um die Kartell
preise zu umgehen. Man kann somit nidit damit ar
gumentieren, daß durch den in der derzeitigen Dis
kussion erstrebten egalisierenden Leistungswettbe
werb, eine optimale oder bessere V erteilung der Auf
gaben zwischen den in den Absatzweg eingeschalteten 
Institutionen bewirkt wird. Gerade die Hoffnung auf 
diese Optimierung ist dodi wohl ein Grundpfeiler des 
Vertrauens in den W ettbewerb mit flexiblen Preisen.

W enn der als erstrebensw ert eraditete Leistungswett
bewerb am Maßstab der vergleichsweise größeren 
Leistung orientiert wird, dann ist vom Standpunkt des 
Konsumenten aus das Unternehmen am leistungsfä
higsten, das bei einem gegebenen Endverbraudierpreis 
mehr Dienstleistungen erbringt oder bei gegebenem
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Dienstleistungsniveau den niedrigsten Preis stellt. Bei 
Preisfixierung mit Abkehr vom W ettbewerbsprinzip 
in seiner bisherigen Form sind Preissteigerungen zu 
erwarten.

W eiter wurde gezeigt, daß sowohl durch Preisdiskri
minierungsverbote als auch durch die diesem Instru
ment verw andten Rabatt- und Konditionenkartelle die 
Konzentration stärker gefördert werden könnte als 
ohne Einflußnahme auf die Preise.

Schließlich fst deutlich zwischen Institutionen (z. B. 
Lagerhäusern, Transportsystemen) und Entscheidungs
einheiten (Großhandelsunternehmen und Einzelhan
delsunternehmen oder kombinierten Unternehmen) zu 
untersdieiden. Kurzsiditige Abgrenzungen des Lei
stungswettbewerbs sind dazu geeignet, die Verschie
bungen zwischen den Unternehmen zu verhindern, die 
zu einer ökonomisch optimalen Verteilung der Auf
gaben und zu einer „optimalen“ Zahl der in die Han
delskette eingeschalteten Entscheidungseinheiten und 
Institutionen führen.

W enn bestimmte Unternehmensformen sich zu einer 
Ablehnung unterschiedlicher Preisstellungen, d. h. zu 
einer ökonomisch nicht begründbaren Ablehnung von 
Mehrfachpreislisten, bereit finden, z. B. die Großbe
triebe gegenüber den Verbundgruppen des M ittel
standes, dann w irkt das für die Verbundgruppen zwar 
kurzfristig wie eine Subventionierung, jedoch nicht 
zwangsläufig auch langfristig als Erhaltungsinterven
tion, da der Preis nur eines von mehreren wichtigen 
W arenmerkm alen und einer von vielen Verhand
lungsgegenständen zwischen Lieferanten und Abneh
mern ist.

DIE HORIZONTALE PREISD ISKRIM IN IERUNG —

DAS BEISPIEL DER PREISUNTERBIETUNG IM  EINZELHANDEL

Die vertikale Preisdiskriminierung hat lieferanten- 
und abnehmergerichtete, die Preisunterbietung hori
zontale, konkurrenzorientierte Aspekte. Handels- und 
Industriebetriebe betreiben Mischkalkulation. Die tra 
ditionelle Mischkalkulation oder Kompensationskal
kulation orientiert sich an branchenüblichen Verkaufs
preisen. Bestimmte W aren werden mit vergleichsweise 
hohen, andere dagegen mit niedrigen Handelsauf
schlägen belastet. Die Gründe für dieses unternehm e
rische V erhalten sind vielfältig und hoch wenig ge
klärt. Außerdem sind die Abweichungen nach W aren
gruppen sehr ausgeprägt. Die neue, weniger an den 
branchenüblichen Verkaufspreisen orientierte Misch
kalkulation hat den Begriff der Preisunterbietung ent
stehen lassen.

Probleme der Abgrenzung

Die Preisunterbietung soll hier unter dem Aspekt des 
Einzelhandels dargestellt werden. Im Einzelhandel 
werden m ehrere Typen der Preisunterbietung unter
schieden. Bei der S o r t i m e n t s u n t e r b i e t u n g  
werden in Betrieben mit Sortimenten, die mehrere 
W arengruppen umfassen, die Artikel einer W aren
gruppe unterboten. Der Maßstab der Unterbietung 
wird meist nicht angegeben. Die Unterbietung besteht

in niedrigeren Verkaufspreisen gegenüber Konkur
renten auf Grund von Abweichungen von den bran
chenüblichen Bruttoerträgen (oder von branchenübli
chen Kosten) bei angenommenen ähnlichen Dienst
leistungen. Als branchenübliche Preise werden im all
gemeinen die Fachgeschäftspreise angesehen. Eine 
naheliegende kostentheoretische Begründung für Preis
unterbietungen bei einer von m ehreren W arengruppen 
bleibt außer acht. Der Beurteilung bzw. Ablehnung 
der Sortimentsunterbietung liegt das Vollkostenden
ken zugrunde.

Neben der Sortimentsunterbietung steht die A r t i 
k e l u n t e r b i e t u n g :  Bei Loss-Leader-Preisen (Lock
vogelpreisen) w erden einzelne bekannte M arkenwa
ren, meist aus unterschiedlichen W arengruppen (bei 
Betrieben mit breitem Sortiment) zu sehr niedrigen 
Preisen, d. h. zu nicht branchenüblichen Preisen — oft 
nur kurzfristig — angeboten. Auf die unterschiedlichen 
Möglichkeiten zu einer unternehmenspolitischen Be
gründung dieser Form der Preispolitik wird bei der 
Diskussion bisher nicht geachtet.

Je  nach der kostentheoretischen und kostenrechneri
schen Untermauerung der Preisunterbietung können 
vier unterschiedliche Formen für eine Fixierung der 
P r e i s u n t e r g r e n z e  genannt werden:
□  W areneinstandspreis -f Umsatzsteuer - 1-  sonstige 

Handlungskosten +  Gewinn
□  W areneinstandspreis -f Umsatzsteuer 4- sonstige 

Handlungskosten
□  W areneinstandspreis +  Umsatzsteuer
□  W areneinstandspreis

Zunächst einmal kann das Dienstleistungsniveau und 
können damit die Kosten auch in einem Unternehmen 
oder in den Filialen eines Unternehmens nach W aren
gruppen sehr unterschiedlich sein. Jede Feststellung 
von Preisunterbietung bei Einbeziehung der Hand
lungskosten ist m. E. zur Zeit willkürlich, da in der 
Kostenzurechnung auf einzelne W aren sehr unter
schiedliche Konzepte verfolgt werden können. Man 
müßte ein Verbot der Preisunterbietung somit mit 
Kostenrechnungsvorschriften verknüpfen. Es gehört zu 
den absatzpolitischen Instrumenten, sich dann, wenn 
die Kunden vorwiegend am Preis orientiert sind, mit 
einer V erringerung der Dienstleistungen anzupassen. 
W enn die Kunden viele Dienstleistungen wünschen, 
sind sie auch bereit, höhere Preise zu zahlen, und der 
Handel hebt sein Dienstleistungsniveau an. Gleicher
weise steht es jedem Unternehmen frei, sich an ver
änderte M arktbedingungen durch V ergrößerungen oder 
Verkleinerungen des Sortiments anzupassen. Es gibt 
im Einzelhandel nur noch bedingt ein branchenübliches 
Niveau der Handelsaufsdiläge, einige Unternehmens
typen orientieren sich am absoluten Betriebs-Brutto
ertrag je  Periode oder auch an Stückbruttoerträgen. 
W enn ein Großdiskonter neu auftritt und durdi dem 
reduzierten Dienstleistungsniveau angemessene Kal
kulationsverfahren eine M arktposition erreichen will, 
so wurde das bisher als eine zulässige wettbewerbliche 
Verhaltensweise aufgefaßt. Soll sich das in Zukunft 
ändern?
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Die Einflüsse der Kostendegression werden durch die 
V orstellungen über Preisunterbietungen nicht berührt. 
Es gibt seit längerer Zeit wissenschaftlich fundierte 
Untersuchungen darüber, daß die großen Betriebe und 
Unternehm en des Einzelhandels im Durchschnitt bei 
vielen W arengruppen die vergleichsweise niedrigsten 
V erkaufspreise haben, und zwar bei mindestens gleich
w ertigen Dienstleistungen. *)

Ein Begriff, der in  der Diskussion um die Preisunter
bietung eine Rolle spielt, ist der V e r d r ä n g u n g s -  
w e 11 b e w  e r b. Es handelt sich dabei nach allge
m einer A uffassung um eine vorübergehende Preis
unterbietung mit dem Ziel, den Wettbewerber aus dem 
M arkt zu drängen; ein Maßstab der Beurteilung ist 
für diese vorübergehende Preisunterbietung nicht 
leicht zu finden. Im pharmazeutischen Großhandel sind 
nach dem Zweiten W eltkrieg Unternehmen durch vo r
übergehende regionale Unterbietung von bedeutenden 
G roßhändlern aus dem M arkt verdrängt worden oder 
als Regionallager in diesen Großhandlungen aufgegan
gen. Die Selbsthilfeorganisationen der Apotheker, die 
Apothekereinkaufsgenossenschaften, versuchen neuer
dings, ein Gegengewicht zu setzen.

Die W irkungen eines Verbots

In Einzelhandlungen besteht zwischen den W aren ein 
Sortim entsverbund, über dessen Bedeutung außer eini
gen allgem einen Feststellungen über gegenseitige Er
setzung (Substitutivität) und gegenseitige Ergänzung 
(Komplementarität) noch kaum etwas bekannt ist. Es 
gibt Zeigerwaren, das sind die Waren, deren Preise dem 
Konsum enten bekannt sind. Mit der Preisvariation 
w ird bisher bei den Zeigerwaren im allgemeinen die 
preisliche W ettbew erbsfähigkeit eines Geschäftes un 
ter Beweis zu stellen versucht.

Durch eine generelle Fixierung der Preisuntergrenze, 
z. B. in  der Höhe von Einstandspreis -I- Umsatzsteuer, 
steht zu erwarten, daß — abgesehen von einem Druck 
auf die Lieferanten •— die Zeigerwaren quasi Fest
preise erhalten  und das Spiel der Preispolitik sich auf 
einige andere W aren verlagert, und zwar im w esent
lichen bei allen Konkurrenten auf die gleichen W aren.

Jeder Eingriff in die Preisgestaltungsmöglichkeiten 
könnte zu Erstarrungstendenzen der Einzelhandels
struktur führen. Es ist ein Kennzeichen der Innovatio
nen im Einzelhandel, daß laufend neue Sortiments- und 
Dienstleistungskom binationen entwickelt werden. Die
se Entwicklung könnte durch Preisunterbietungsver
bote verhindert werden.

Es ist die Frage zu stellen, ob bei einem V erbot der 
Preisunterbietung auch Pflicht- und Mindestsortimente 
geschaffen w erden sollen oder nicht. W eiter ist zu 
fragen, ob neuartige Sortimentskombinationen dann 
noch möglich sind. Soll man die Geschäftstätigkeit 
von Unternehmen verbieten, die eine Sortimentsbe
schränkung auf 300 A rtikel nur auf Grund des Sorti
m entsverbunds mit solchen Unternehmen durchführen

4) V g l. P au l T h  e  i s e  n  ; D er E in fluß  d e r  B etrieb sg röße au f  d ie  
P re is h ö h e  im  E in ze lh an d e l. In : Z e its d ir i f t  für h a n d e lsw isse n sd ia ft-  
lid ie  F o rsd iu n g , N . F ., 19. J g . 1964, H . 9, S. 504-525.

können, die heute üblicherweise zwischen 1 800 und 
3 000 Artikel führen?

Ein Verbot der Preisunterbietung ohne eine Fixierung 
der sonstigen absatzpolitischen Instrumente, so von 
Sortiment, Kundenauswahl (vgl. den Betriebs-, Be
hörden-, Belegschafts-, Beziehungshandel) und Stand
ort, könnte zu bisher nicht übersehbaren neuartigen 
wettbewerblichen Verhaltensweisen bestimm ter Un
ternehmenstypen führen.

Liegt bereits Preisunterbietung vor, wenn von einem 
Unternehmen unterschiedliche Preise gefordert werden 
für Waren, die in W arenhäusern angeboten werden 
oder die den Kunden von Versandabteilungen nach 
Katalogbestellung ins Haus geschickt werden? Kann 
man von Preisunterbietung sprechen, wenn in mehre
ren Filialen eines Unternehmens unterschiedliche 
Preise gefordert werden?

Fälle der „Konkurrenz mit sich selbst" zur M arktseg
mentierung finden zunehmende Verbreitung. Handelt 
es sich dabei auch um Preisunterbietung? Da nach
gewiesen ist, daß große Unternehmen im Handel üb
licherweise niedrigere V erkaufspreise haben als kleine^ 
ist eine Einengung der Preisstellungsmöglichkeiten 
unter dem Aspekt der Konsumentenversorgung un
günstig zu beurteilen.

Schließlich gibt es Fälle, bei denen vieles dafür spricht, 
daß der Konsument bei einheitlichen Preisen (Preis
bindung der zweiten Hand) Vorteile hat, z. B. bei 
Pharmazeutika, deren Endverbraucherpreise und auch 
Apothekerspannen nach der Arzneitaxe gebunden sind.

Es gibt jedoch noch andere Beurteilungsmaßstäbe. Der 
M arktzutritt kann als Beurteilungskriterium herange
zogen werden oder der mittelstandspolitische Aspekt, 
z. B. in der Form, daß auch unterdurchschnittlich oder 
mittelmäßig Begabte bei geringen kaufmännischen 
Fähigkeiten die Möglichkeit erhalten sollen, selbstän
dig zu werden.

Nicht zuletzt sei darauf aufmerksam gemacht, daß 
auch der Verdrängungswettbewerb bisher sehr ein
dimensional gesehen wird. Es gibt optisch elegante 
Formen der Verdrängung, bei denen Verkaufspreise 
keine oder eine völlig untergeordnete Rolle spielen 
und die bei Einigung der M arktpartner (Übernahme 
oder Fusion) noch nicht einmal als Verdrängung emp
funden werden. Ein Beispiel ist die Übernahme von 
selbständigen Einzelhandlungen durch Großhändler 
Freiwilliger Ketten mit Anstellung der Unternehmer 
als Filialleiter an gleichen oder anderen Standorten. 
Ein anderes Beispiel sind Fusionen von Filialunter
nehmen und Verbundgruppen.

ZU DEN RECHTLICHEN GESTAlTUNGSVORSCHL»GEN

Ein Verbot der Preisdiskriminierung ist unter mehre
ren Tendenzen diskutiert worden:
□  Schaffung eines Gesetzes zur Förderung des Lei

stungswettbewerbs
□  Schaffung von W ettbew erbsregeln nach § 28 GWB
□  Anwendung der Generalklausel in § 1 UWG.
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Zur Zeit steht eine Lösung mit Hilfe von W ettbe
werbsregeln im Vordergrund. Gegen ein Gesetz zur 
F ö r d e r u n g  d e s  L e i s t u n g s w e t t b e w e r b s  
w ild ins Feld geführt, daß die Richter nicht in der 
Lage sind, Preisdiskriminierungen zuverlässig von Be
hinderungen der W irtschaftsdynamik zu unterscheiden. 
Die Gefahr einer Generalklausel ist bei diesem dif
ferenzierten Tatbestand besonders groß. Es ist un
möglich, der Rechtsprechung die Entscheidung für die 
Strukturpolitik im Einzelhandel zu überlassen. Die 
Richter sind fachlich überfordert und urteilen oft von 
ihrem Standpunkt als Verbraucher, der nicht durch 
die Kenntnis strukturpolitischer Zusammenhänge ori
entiert ist.

Von W e t t b e w e r b s r e g e l n  wird erwartet, daß 
sie der gerichtlichen Praxis eine Erleiditerung von 
Entscheidungen über unerwünschte wettbewerbspoli
tische W irkungen ermöglichen. Die Schaffung von 
W ettbewerbsregeln soll sowohl einer Verhinderung 
der Preisdiskriminierung als auch einer Ausschaltung 
von Preisunterbietungen dienen. Zentraler Gegenstand 
der W ettbewerbsregeln soll der Leistungswettbewerb 
sein; dabei können zur Aufrechterhaltung des Lei
stungswettbewerbs auch Preisregelungen dienen. Uber 
den genaueren Gegenstand der Vorschriften besteht 
— soweit ich übersehe — keine Klarheit.

Zum Gegenstand der W ettbew erbsregeln führt Kel
lerm ann an:
„Im einzelnen ist danach festzustellen und zu beur
teilen:
□  Inwieweit bekämpfen die W ettbewerbsregeln, de

ren Eintragung beantragt ist, ein wettbewerbliches 
Verhalten, das w eder unlauter noch sonst gesetzes
w idrig ist; inwieweit dienen sie dadurch dennodi 
dem Zweck, ein den Grundsätzen des lauteren 
W ettbewerbs entsprechendes V erhalten anzuregen.

□  In welchem Umfang wird dadurch die wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit der Beteiligten oder anderer Un
ternehm en eingeschränkt und damit der W ettbe
werb als Institution der M arktw irtsdiaft betroffen, 
und in welchem Maße ist die Beeinträchtigung der 
W ettbewerbsfreiheit geeignet, die Erzeugung oder 
die M arktverhältnisse für den Verkehr mit W aren 
oder gewerblichen Leistungen zu beeinflussen."

W eiter w eist Kellermann darauf hin, daß auf dieser 
Grundlage die „angeführten Interessengegensätze ge
w ertet und danach Ermessensentscheidungen getroffen 
w erden“ müssen. ®)

Bezeichnend für die Verdunklung im Bereich der W ett
bewerbsregeln ist der Begriff der „grauen Zone", der 
nach allgemeiner Auffassung m it den § § 2 8  ff. GWB 
abgedeckt werden soll. Dabei kann es sich entweder 
um den labilen Grenzbereich zwischen Lauterkeit 
und Unlauterkeit handeln, oder es kann um das V er
bot unerwünschter Verhaltensweisen gehen.

5) A lfred  K e l l e r m a n n  : W ettb ew erb sb escäarän k u n g en  d u rd i 
W e ttb e w e rb s re g e ln . In : W ir ts d ia f t  u n d  W e ttb e w e rb , Jg . 15, J u l i /  
A u g u s t 1965, H . 7/8, S. 551-563, S. 556.
6) A lfre d  K e l l e r m a n n  ; W e ttb e w e rb s b e s d irä n k u n g e n , a .a .O ., 
S. 556.

Selbst wenn man sich auf irgendwelche Formulierun
gen einigen sollte, dann bleiben grundsätzliche Pro
bleme zu beachten:
□  die Frage der Allgemeinverbindlichkeit,
□  die Frage der Kontrollierbarkeit.

Gedacht wird an eine Aufstellung der W ettbew erbs
regeln durch Verbände. Abgesehen von einer Durch- 
setzbarkeit solcher Regeln bei den Mitgliedern, ist 
insbesondere die Verbindlichkeit für Nichtmitglieder 
kaum gelöst. Mit nach Branchenverbänden differen
zierten Regelungen über den W ettbewerb würden 
Verbände Funktionen des Gesetzgebers erhalten, was 
nicht völlig aus dem Auge verloren werden sollte. 
Die W irkungen unverbindlicher W ettbew erbsregeln 
dürften nur gering sein.

Auf Grund von W ettbew erbsregeln dürften nur dann 
unm ittelbare strukturpolitische Konsequenzen eintre
ten, wenn versucht wird, dabei direkt die anstehenden 
strukturpolitischen Anliegen zu lösen; so müßten Maß
nahmen gegen den grauen M arkt vorgesehen werden. 
Jedoch hat die GfK-Gesellschaft für Konsum-, Markt- 
und Absatzforschung e. V. in einer kürzlich fertigge
stellten Untersuchung ermittelt,daß der Begriff „Grau
er Markt" — wie er in der Praxis aufgefaßt wird — 
alle Absatzkanäle einschließt, die außer dem trad i
tionellen Einzelhandel die Versorgung der Konsumen
ten übernommen haben. So werden zum Grauen M arkt 
oft genug „alle die anderen W ettbewerber" gezählt. 
Da sich die bis heute entwickelten neuen „unerwünsch
ten" Unternehmenstypen nicht behaupten könnten, 
wenn sie keine „marktwirtschaftliche“ Funktion hä t
ten, ist eine generelle Ablehnung nicht möglich. Die
ses Beispiel w eist auf mögliche W eiterungen der 
W ettbewerbsregeln hin.

Mit den kritischen Überlegungen zu den W ettbew erbs
regeln soll keineswegs verkannt werden, daß struk
turpolitische Maßnahmen im Einzelhandel erforderlich 
sein können. Es geht dabei nicht nur um eine V er
hinderung einer Radikalisierung des M ittelstandes mit 
Scheinlösungen, sondern um Auseinandersetzungen 
mit den langfristig tragfähigen und erwünschten Un
ternehm ensstrukturen im Groß- und Einzelhandel. Da
bei muß man Konzeptionen über Zeitdauer und Um
fang der Um strukturierungen entwickeln.

So ist eine Entscheidung darüber erforderlich, ob und 
inwieweit Kaufschein-Händler und Rabattvereine, die 
das Rabattgesetz sowie andere Ordnungsprinzipien des 
W ettbewerbs umgehen, erwünscht sind oder nicht.

Das Verbot der Preisdiskriminierung und der Preis
unterbietung sind zur Beseitigung solcher Betriebs
formen kaum geeignet. W ettbewerbsregeln nicht er
forderlich. W enn die Gerichte umfassend und zuver
lässig informiert werden, können als unerwünscht emp
fundene Entwicklungen nun auch über die in Geset
zen bereits vorhandenen Generalklauseln gehemmt 
werden.
Durch ein Preisdiskriminierungsverbot und durch W ett
bewerbsregeln wird ein Bündel von Konsequenzen 
erwartet, über das sehr unterschiedliche Auffassungen
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bestehen und m. E. häufig übertriebene Hoffnungen 
gehegt werden. Es sei noch darauf hingewiesen, daß 
Rabatt- und Konditionenkartelle der Industrie als In
strum ente zur Preisregelung kaum anders zu beur
teilen  sind als die Preisdiskriminierung und die W ett
bewerbsregeln. Da in der Diskussion mit gleichen Be
griffen unterschiedliche Inhalte verbunden werden, 
müssen die Aussagen unklar bleiben.

Die amtliche Begründung zum Entwurf über das Ge
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen kann zum 
N achdenken anregen: „Das Gesetz gegen W ettbe
w erbsbeschränkungen stellt eine der wichtigsten 
G rundlagen zur Förderung und Erhaltung der M arkt
w irtschaft dar. Es soll die Freiheit des W ettbewerbs 
sicherstellen und wirtschaftliche Macht da beseitigen, 
v/o sie die W irksam keit des W ettbewerbs und die 
ihm innewohnenden Tendenzen zur Leistungssteige
rung beeinträchtigt und die bestmögliche V ersorgung 
der V erbraucher in Frage steht". ’) So etwas w ie eine 
„fleet-in-being"-W irkung, d. h. W irkungen in „Be
fürchtung von etwas Schlimmeren", die man gewissen 
Preisregulativen in der amerikanischen Gesetzgebung 
zuschreibt, ist in der Bundesrepublik in manchen frei
w illigen wettbewerblichen Wohlverhalten seit langer 
Zeit ebenfalls wirksam.
Soziale M arktwirtschaft oder Konkurrenzsozialismus 
in ihrer heutigen Form sind auf lange Sicht wohl kaum 
der W eisheit letzter Schluß für eine bessere umfas-

7) A m tlid ie  B e g rü n d u n g  zu  d em  Entwurf e in e s  G ese tz e s  g e g e n  
W e ttb e w e rb s b e s d irä n k u n g e n , A n lage  1 zu r B u n d es ta g sd ru d c sad ie  
1158 A I .

sende sozialökonomische Lebensgestaltung. Man geht 
heute meist davon aus, daß die Verbesserung des 
materiellen W ohlstandes, gemessen in Veränderungen 
des Sozialprodukts, das hervorragende sozialökonomi
sche Ziel ist. W erden in das sozialökonomische Ziel
system psychologische und soziologische Faktoren ein
bezogen, z. B. die Umwertung vom „homo faber" auf 
den „homo ludens", dann braucht die W ettbew erbs
wirtschaft keine zukunftsträchtige Lösung darzustel
len. Bevor man bessere Instrum ente kennt oder be
vor man über bekannte Instrum ente mehr weiß, be
ruht die Funktionsfähigkeit des Systems weitgehend 
auf dem V ertrauen in das W ettbewerbsprinzip. W enn 
ein Vertrauen in den W ettbewerb berechtigt ist, dann 
ist es unberechtigt, leichtfertig von willkürlicher Mani
pulierung der Preise zu sprechen. Die meisten Preis
entscheidungen beruhen auf einer dem Unternehmens
ziel entsprechenden Preispolitik. Es ist unzweckmäßig, 
die Unternehmerqualifikation in diesen Fragen unter
zubewerten.

W enn bestimmte strukturelle Entwicklungstendenzen 
von einem umfassenden sozialökonomischen Stand
punkt aus als unzuträglich empfunden werden, dann 
ist eine Entscheidung für einen Zielkompromiß, der 
im Zeitablauf durchaus W andlungen unterliegen kann, 
unerläßlich. Bei der Formulierung und Durchsetzung 
solcher Zielkompromisse könnten innerhalb des vor
handenen flexiblen Gesetzessystems dem Bundes
kartellamt neuartige Aulgaben bei der Realisierung 
einer dynamischen W irtschaftsordnung erwachsen.

Überw indung der Informationskrise
Prof. Dr. HelmutfArntz, Bad Honnef

Jahrhundertelang haben Forscher und Techniker, 
Philosophen und Ärzte, Verantwortliche für das 

politische Geschehen und wen auch immer man nen
nen mag, sich über einen Mangel an Informationen 
beklagt. Er beruhte darauf, daß zu wenig gedacht, 
zu wenig geforscht, zu wenig Gedachtes und Erforsch
tes zu Papier gebracht und dieses W enige noch dazu 
irgendwo in einem Manuskript unbekannt oder un
zugänglich niedergelegt war. Jahrhundertelang hätte 
m an so gern auf seinem Fachgebiet gelesen, hätte  man 
nur lesbares Gut gehabt.
Dann kam die Gutenbergpresse, und es ist im Rück
blick erstaunlich, wie zögernd sich die Lesehungrigen 
an das neue Medium herantasteten, wie gering Auf
lagen und Streuung — noch einmal für Jahrhunderte — 
blieben. W ohl konnte es nun nicht mehr geschehen, 
wie noch 47 v. Chr. beim Brand der Alexandrinischen 
Bibliothek, der 700 000 Buchrollen vernichtete, daß 
ein kriegerisches Ereignis den Kulturbeitrag eines 
ganzen Volkes auslöschtej aber immer noch blieb die 
Zahl der greifbaren Publikationen gering, und das 
A nsteigen der Auflagen war geringer als der Zu
wachs an des Lesens Kundigen.

Dies alles muß man sich vor Augen führen, um den 
Begriff der Informationskrise recht zu verstehen. Denn 
heute wie früher dürsten die W issensdurstigenj aber 
nicht mehr, weil zu wenig gedruckte Information 
auf dem M arkt ist, sondern weil ein Übermaß an In
formation vorliegt, das niemand mehr bewältigen 
kann.
Welcher Chemiker wäre daran gehindert, sich die rund 
150 000 Publikationen auf dem Fachgebiet Chemie zu 
bestellen, die jährlich in der Referatezeitschrift 
„Chemical Abstracts" angezeigt werden? Er könnte sie 
über ein höchst arbeitsreiches Jah r von 300 Arbeits
tagen verteilen: 500 chemische Aufsätze je  Tag, noch 
dazu in über 50 verschiedenen Publikationssprachen . . .  
Und wenn er zwölf Stunden am Tag läse, und wenn 
er aller Sprachen kundig wäre, würde er vielleicht — 
wenn wir sehr hoch greifen — 50 A rtikel am Tag be
wältigen, also ein. Zehntel der Produktion. Dann aber 
würde man ihm noch sagen müssen, daß die Produk
tion chemischer Literatur eine Progressionsrate von 
8 Vo hat, das heißt: in weniger als nevm Jahren wird 
die tägliche Produktion nicht mehr 500 sondern 1000 
Artikel betragen!
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